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A. Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 2 BauNVO) 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist als Art der baulichen Nutzung ein  
Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 
 
Zulässig sind  
1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften  

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 
Ausnahmsweise können zugelassen werden  
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 
 
Unzulässig sind 
1. Anlagen für Verwaltungen, 
2. Gartenbaubetriebe, 
3. Tankstellen. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21 BauNVO) 
Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Eintrag in die Nutzungsschablone (vgl. Plan-
zeichnung) über die Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO, die Geschoßflä-
chenzahl (GFZ) gemäß § 20 Abs. 2 BauNVO, die Zahl der Vollgeschosse gemäß § 20 Abs. 1 
BauNVO und die Höhe der baulichen Anlagen gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. 
 
Grundflächenzahl (GRZ) / Geschoßflächenzahl (GFZ) 
Die Grundflächenzahl (GRZ) ist im Bebauungsplan auf 0,4 und die Geschoßflächenzahl (GFZ) 
ist auf 0,8 festgesetzt. 
 
Zahl der Vollgeschosse 
Im Plangebiet ist die Zahl der Vollgeschosse mit Z = II festgesetzt 
 
Höhe baulicher Anlagen 
Die Höchstgrenzen der Gebäudehöhen werden wie folgt festgesetzt: 
Teilbereich WA 1:  
Gebäudehöhe max. 9,00 m  
Teilbereich WA 2: 
Gebäudehöhe max. 7,00 m  
 
Die Höhen werden stets zwischen dem Schnittpunkt der Dachflächen (Oberkante First) und 
dem zugehörigen unteren Maßbezugspunkt gemessen. 
 
Als unterer Maßbezugspunkt gilt die Oberkante der angrenzenden erschließenden Verkehrs-
fläche in der Mitte der straßenseitig gelegenen Gebäudefassade. Bei Eckgrundstücken wird 
die öffentliche Verkehrsfläche (Straße) zugrunde gelegt, zu der der Hauseingang orientiert ist. 
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Grundlage für die Bestimmung des Maßbezugspunktes ist die zum Bebauungsplan erstellte 
Straßenplanung. 
 
Entsprechend dem Planeintrag müssen Gebäude mit: 
- einseitigen Pultdächern, 
- Flachdächern und flach geneigten Dächern zwischen 0°- 15° 
- Tonnendächern oder Teiltonnendächern  
eine um 1,5 m geringere Höhenbeschränkung einhalten. 
 
3. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. 
§ 23 (3) BauNVO) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden entsprechend der Planzeichnung durch Bau-
grenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt.  
 
4. Größe der Baugrundstücke (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB) 
Die Mindestgröße der Baugrundstücke beträgt mind. 500 m². 
(Ausnahme: Zuteilung eines Baugrundstückes in der gesetzlichen Umlegung zum Sollan-
spruch.) 
 
5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB) 
Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen pro Wohngebäude als Einzelhaus oder als Doppel-
haushälfte wird auf zwei Wohnungen begrenzt. 
 
6. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 
Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 
Im Plangebiet ist die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Zulässig sind 
nur Einzel- und Doppelhäuser. 
 
7. Flächen für Garagen, Carports und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. §§ 12 Abs. 

6, 14 und 23 Abs. 5 BauNVO) 
Garagen, Carports und Nebenanlagen sowie Einfriedungen sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. Garagen, Carports und Nebenanlagen, ausgenommen Einfrie-
dungen, sind nicht im Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und überbaubarer Fläche 
zulässig. Garagen sind so zu errichten, das die Garagenvorderkante einen Mindestabstand 
von 5,0 m zur Straßenbegrenzungslinie einhalten muss, sofern die Garageneinfahrt direkt zur 
Straße führt. Garagenseitenwände können in einem Abstand von mind. 3,0 m zur Straßenbe-
grenzung errichtet werden, sofern die Garagenzufahrt innerhalb der eigenen Hoffläche erfolgt.  
Stellplätze sind auch im Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und überbaubarer Fläche 
(ohne Abstand zur Straßenbegrenzungslinie) zulässig. 
 
8. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die Verkehrsflächen sind gemäß Eintrag in die Planzeichnung festgesetzt. 
Darüber hinaus sind Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg“ 
(WW). 
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9. Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie die zum 
Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Ein-
wirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiche werden für die Dimensionie-
rung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen Lärmpegelbereiche festge-
setzt. Bei Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen innerhalb der 
Baugrenzen, für die Lärmpegelbereiche angegeben sind, sind zum Schutz vor Außenlärm für 
Außenbauteile von Aufenthaltsräumen die Anforderungen der Luftschalldämmung nach DIN 
4109 „Schallschutz im Hochbau“ einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalldämm-
Maße der Außenbauteile ergeben sich nach DIN 4109 aus den in der Planzeichnung darge-
stellten Lärmpegelbereichen. Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Räu-
men sind so auszuführen, dass sie die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße auf-
weisen. 
Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und 
Raumgeometrie im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 nachzuweisen. Es 
können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit nachge-
wiesen wird, dass geringere Schalldämm-Maße erforderlich sind. 
Für in der Nacht zum Schlafen genutzten Räume sind fensterunabhängige schallgedämmte 
Belüftungen oder gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art einzubauen, die eine ausrei-
chende Belüftung sicherstellen. 
 
B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (6) BauGB i.V.m. § 88 (6) 

LBauO 

1. Zahl der Stellplätze und Garagen 
Pro Wohnung sind mindestens 2,0 Stellplätze auf den privaten Baugrundstücken herzustellen. 
 
2. Stützmauern 
Stützmauern und Einfriedungen sind innerhalb der Grenzen der privaten Grundstücke bis zu 
einer Höhe von 1,5 m, bezogen auf die natürliche Geländeoberkante gemäß der LBauO, zu-
lässig. Sie sind als Natursteinmauerwerk oder als Betonmauer mit Natursteinverblendung oder 
mit Begrünung auszubilden. 
Hinweis: 
Unterer Bezugspunkt für die Höhe der Stützmauer als auch der Einfriedungen ist die natürliche 
an die bauliche Anlage angrenzende Geländeoberfläche bzw. der Geländeabtrag. Die Best-
immungen der LBauO, bspw. in Bezug auf Abstandsflächen, und die des Landesnachbar-
rechtsgesetz (LNRG) sind zu beachten. 
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C. Grünordnerische und landespflegerische Festsetzungen  

1. Allgemeine grünordnerische Festsetzungen 
Im Bebauungsplan werden Flächen für die Bindung sowie die Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt.  
Alle Pflanzungen auf diesen im Bebauungsplan entsprechend gekennzeichneten Flächen sind 
spätestens in der zweiten Pflanzperiode nach Fertigstellung der Erschließungsstraße (öffent-
liche Maßnahmen) bzw. nach Bezugsfertigkeit der Gebäude (private Maßnahmen) durchzu-
führen. Eine fachgerechte Pflanzung bzw. Einsaat schließt Bodenverbesserungs- sowie Pflan-
zensicherungsmaßnahmen mit ein. Ausgefallene Gehölze sind spätestens in der auf die Fer-
tigstellung des Bauabschnittes bzw. die Bezugsfertigkeit der Gebäude nächstfolgenden 
Pflanzperiode zu ersetzen. 
Für alle zu pflanzenden Bäume und Sträucher werden, wenn nicht gesondert aufgeführt, fol-
gende Mindestsortierungen vorgeschrieben: 
• Bäume I. Ordnung: 
• Bäume II. Ordnung: 
• Straßenbäume: 
• Obstbäume: 
• Sträucher: 

Heister, 150 - 175 cm hoch  
Heister, 125 - 150 cm hoch  
Hochstämme, 16 - 18 cm Stammumfang 
Hochstämme, 8 - 10 cm Stammumfang  
2 x verpflanzt, ohne Ballen, 100 - 125 cm 
hoch 

 
Neuanlage von Strauchhecken (Maßnahme 1) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
Entsprechend dem Planeintrag in der Planurkunde sind 3,00 m breite Gehölzpflanzungen her-
zustellen und dauerhaft zu unterhalten. 
Diese sind ausschließlich aus Bäumen II. Ordnung gemäß Liste „B" (10 % der Pflanzenanzahl) 
und Sträuchern gemäß Liste „C" (90 % der Pflanzenanzahl) anzulegen. 
Der Pflanzstreifen ist im Dreiecksverband mit 1,00 m Reihen- und 1,50 m Pflanzabstand an-
zulegen. Die Reihenanzahl darf zwei auf ganzer Länge durchgehender Pflanzreihen nicht un-
terschreiten. Zur Erzielung eines möglichst natürlichen Gesamteindrucks wird auf die Vorgabe 
eines Pflanzschemas verzichtet. Hinsichtlich Sortierung, Pflege, etc. gelten die Vorgaben gem. 
„Allgemeine grünordnerische Festsetzungen". 
 
Festsetzung einer Mindestdurchgrünung privater Flächen (Maßnahme 2) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
Je 200 m² überschrittener nicht überbaubarer privater Grundstücksfläche sind mindestens 
• 1 Baum I. Ordnung 
• 1 Baum II. Ordnung 
• 2 Obstbäume 
• 5 Sträucher 

gem. Liste „A“  
gem. Liste „B“  
gem. Liste „E“  
gem. Liste „C“ 

oder  
oder  
und jeweils zusätz-
lich 

zu pflanzen. Die übrigen nicht überbaubaren Flächen der privaten Grundstücke sind gärtne-
risch anzulegen und zu unterhalten. 
Pflanzliste siehe Anhang der Begründung 
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Naturnahe Gestaltung der Rückhaltefläche (Maßnahme 3) (§ 9 Abs.1 Nr. 25 b BauGB) 
Entsprechend dem Planeintrag in der Planurkunde ist die herzustellenden Rückhaltemaß-
nahme in Erdbauweise, mit wechselfeuchten Randzonen und mit Sträuchern und Bäumen in 
naturnaher Bauweise herzustellen und zu unterhalten.  
 
Hinweis: externe Kompensationsmaßnahme 
Maßnahme 4 (M4): Entwicklung einer mäßig artenreichen Glatthaferwiese 

Die Maßnahme erfolgt auf noch in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde festzule-
genden Flurstück. Dort wird eine artenreiche Glatthaferwiese entwickelt. Dazu orientiert sich 
folgende Maßnahmenbeschreibung an den Empfehlungen von VAHLE (2015) und BIEDERMANN 

& WERKING-RADTKE (2008): 

 Einsaat/ Nachsaat: im ersten Schritt sollte eine Einsaat/Nachsaat mit regionalem Saatgut 
für die Entwicklung einer artenreichen Glatthaferwiese erfolgen. Das passende Saatgut 
(Kennarten der Glatthaferwiese oder passende Saatgutmischung) kann entweder gekauft 
werden (z.B. Fa. Rieger-Hofmann Region 7/9) oder von einer geeigneten Spenderfläche 
in der Nähe entnommen und auf die Zielfläche übertragen werden (Mahdgutübertragung). 
Das vorhandene Grünland wird hierbei neu übersät. Hierzu wird die Fläche im September 
kurz gemäht und das Mahdgut abgetragen. Danach wird die Fläche gestriegelt und das 
Saatgut verteilt. So kann die Saat vor dem Winter keimen und hat einen Vorsprung gegen-
über den zuvor gemähten Gräsern. 

 Die Fläche ist mit einem Zaun oder ähnlichem klar auf der Parzelle abzugrenzen 
 Beweidung: extensive Beweidung durch Schafe, sobald die Wiese genügend angewach-

sen ist 
 Mahd: Ein- bis zweischürige Mahd (Abstand zwischen den Schnitten mind. 2 Monate), frü-

hestens ab 30.06., Schnitthöhe mind. 7 cm, wenn durch Schafe nicht genug abgefressen 
wird 

 Kein Mulchen 
 Keine Düngung 
 Pflege: Striegeln mit Wiesenegge oder Wiesenstriegel im Frühjahr 

 
Hinweise auf sonstige geltende Vorschriften sowie Richtlinien 
Bewirtschaftung des Niederschlagswassers im Plangebiet (Hinweis 1) 
Es wird empfohlen das auf überdachten Flächen anfallende Niederschlagswasser zur Grund-
stücksbewässerung zu sammeln und zu verwenden. Dies sollte mittels einer Zisterne mit Über-
lauf in den Regenwasserkanal geschehen. 
 
Schutz des Oberbodens (Hinweis 2) 
Gemäß § 202 BauGB ist Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen bezüglich 
des Umgangs mit Boden enthalten die DIN 18 300 und 18 915. 
 
Schutz von Pflanzenbeständen (Hinweis 3) 
Für die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18 920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbestän-
den und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“. 
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Grenzabstände für Pflanzen (Hinweis 4) 
Für die Bepflanzung der öffentlichen und privaten Flächen ist das Nachbarrechtsgesetz für 
Rheinland-Pfalz zu beachten. 
 
Herstellung von Pflanzungen (Hinweis 5) 
Bei allen Pflanzungen ist die DIN 18 916 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau: Pflanzen 
und Pflanzarbeiten“ zu beachten. 
 
Hinweise Vermeidungsmaßnahmen 
V1 Baubeginn im Winterhalbjahr (bis Anfang/Mitte März => vor Beginn der Brutzeit) 
V2 Zügige Umsetzung der Baumaßnahmen ohne längere Unterbrechungen 
V3 Verzicht auf Nachtbaustellen und nächtlicher Beleuchtung der Baustellen. 
V4 Vermeidung von größeren Erdmassenbewegungen sowie von Veränderungen der 

Oberflächenformen. 
V5 Vermeidung von Bauarbeiten bei anhaltender Bodennässe 
V6 Ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: Während der Durchfüh-

rung der Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe (Öle, 
Treibstoffe, Fette etc.) in den Boden oder in das Grundwasser gelangen. 

V7 Sorgfältige Entsorgung von Restbaustoffen. 
 
D. HINWEISE AUF SONSTIGE GELTENDE VORSCHRIFTEN SOWIE RICHTLINIEN 
1. Bei Bepflanzungsmaßnahmen sind die Richtlinien des Merkblattes DVGW GW (M), DWA 

-M 162 und FGSV Nr. 939 (Feb. 2013) zu beachten. Bei Bäumen sind danach bei Abstän-
den von über 2,50 m von der Wasserleitung in der Regel keine Schutzmaßnahmen erfor-
derlich. In jedem Fall sollten Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Versorgungsanla-
gen des Kreiswasserwerkes in der Örtlichkeit mit dem Kreiswasserwerk abgestimmt wer-
den. 
 

2. Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerun-
gen) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

 
3. Bei der Planung und Ausführung sind die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-

tenverordnung (BBodSchV), die DIN 19731, die DIN 18915 und ergänzend hierzu die 
ALEX Merk- und Informationsblätter des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeauf-
sicht zu beachten, insbesondere das ALEX-Infoblatt 28: Bodenschutz in der Umweltprü-
fung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitpla-
nung. (Im Internet unter: http://mwkel.rlp.de/fileadmin/mwkel/ Abteilung_5 /Bodenschutz/ 
ALEX/ALEX _lnformationsblatt_28_2 009 Stand 05.2011.pdf) Sofern bei den Baumaßnah-
men Überschuss-Böden anfallen, ist der Genehmigungsbehörde ein Entsorgungskonzept 
vorzulegen. Die einschlägigen Regelwerke bei Eingriffen in den Baugrund (u.a. DIN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) sind zu beachten. 

 
4. Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen können archäologische Funde zu 

Tage treten. Diese unterliegen der Meldepflicht der §§ 16 bis 21 Denkmalschutz- und  
-pflegegesetz und sind beim Landesamt für Denkmalpflege zu melden. Es wird auf die 
Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht hingewiesen (§16-20 DSchG RLP) und 
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darum gebeten, den Beginn von Erdarbeiten rechtzeitig (2 Wochen vorher) mit der Gene-
raldirektion Kulturelles Erbe abzustimmen. 

 
5. Dachablaufwasser/Verwendung im häuslichen Bereich 

Gemäß des § 3 Nr. 2 der am 21.05.2001 in der Fassung vom 05.12.2012 (BGBI. 1 S 2562) 
in Kraft getretenen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist innerhalb des häuslichen Berei-
ches eine Verwendung von Dachablaufwasser/Zisternensammlung für WC- Spülung, das 
Gießen von Pflanzen und das Bewässern von Außenanlagen gestattet. Bei Wasser für den 
menschlichen Gebrauch, einschließlich Wäsche waschen, muss es sich ansonsten um 
Trinkwasser handeln. 
Anzeigepflichten 
Die Inbetriebnahme der Regenwassernutzungsanlagen sind nach § 13 Abs. 4 TrinkwV 
dem Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell sowie dem Abwasserwerk der 
VG Kaisersesch mitzuteilen. 
Besondere Anforderungen (§ 17 Abs. 6 TrinkwV) 
Trinkwasserleitungen dürfen mit anderen wasserführenden Leitungssystemen nicht ver-
bunden sein. 
Sichtbare Leitungen der Regenwassernutzungsanlagen sind gegenüber den Trinkwasser-
leitungen farblich unterschiedlich zu kennzeichnen. Sämtliche Entnahmestellen der Re-
genwassernutzungsanlage sind dauerhaft mit dem Hinweis "Kein Trinkwasser" zu kenn-
zeichnen. 
 

6. Bei Bepflanzungsmaßnahmen sind die Richtlinien des DVGW, Techn. Mitteilungen GW 
125 (M) vom Februar 2013 (siehe Anlage) zu beachten. Bei Bäumen sind danach bei Ab-
ständen von über 2,50 m von der Wasserleitung in der Regel keine Schutzmaßnahmen 
erforderlich. In jedem Fall sollten Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Versorgungs-
anlagen des Kreiswasserwerkes in der Örtlichkeit mit dem Kreiswasserwerk abgestimmt 
werden. 
 

7. In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationsli-
nien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, un-
terirdische Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Durch Baumpflanzungen darf der Bau, die Unterhal-
tung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. Für den recht-
zeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Stra-
ßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass für 
die Arbeiten der Telekommunikations-unternehmens ein abgestimmtes eigenes Zeitfens-
ter eingeplant wird. 

 
Pflanzliste 

Gehölze für wechselfeuchte bis feuchte Standorte Sträucher 
Bäume Quercus robur Gemeiner Schneeball Viburnum opulus 
Stieleiche Carpinus betulus Faulbaum Frangula alnus 
Hainbuche Salix alba Salweide Salix caprea 
Silberweide Salix fragilis Aschweide Salix cinerea 
Bruchweide Alnus glutinosa Korbweide Salix viminalis 
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Schwarzerle Fraxinus excelsior Purpurweide Salix purpurea 
Gemeine Esche  Ohrweide Salix cinerea 
Gehölze für mittlere / frische Standorte 
Bäume 

Sträucher 

Eberesche Sorbus aucuparia Kornelkirsche Cornus mas 
Hainbuche Carpinus betulus Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Bergahorn pseudoplatanus Hasel Corylus avellana 
Feldahorn Acer camopestre Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata 
Spitzahorn Acer platanoides Pfaffenhütchen Euonymus europaea 
Traubeneiche Quercus petrea Liguster Ligustrum vulgare 
Stieleiche Quercus robur Gemeine Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
Rotbuche Fagus sylvatica Schlehe Prunus spinosa 
Winterlinde Tilia cordata Feldrose Rosa arvensis 
 Hundsrose Rosa canina 

  Salweide Salix caprea 

  Traubenholunder Sambucus racemosa 

  Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

  Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
Liste Regionaler Obstsorten (gehören zu Bäumen II. Ordnung) 
Apfelsorten Birnensorten Süßkirschen Pflaumen 
Krügers Dickstiel Gellerts Butterbirne Braune Leberkirsche Hauszwetsche 
Gravensteiner Gute Luise Große Schwarze Knor-

pel 
Ontariopflaume 

Goldparmäne Köstliche aus Charneux Schneiders Späte Knor-
pel 

Ersinger Frühzwetsche 

James Grieve Conference Büttners rote Knorpelkir-
sche 

Wangenheimer Frühzwet-
sche 

Prinz Albrecht von Preu-
ßen 

Madame Verté  Zwetsche Hanita 

Schöner von Herrenhut Frühe aus Trévoux  Mirabelle von Nancy 
Dülmener Rosenapfel   Quillins Reneklode 
Standortgerechte Arten der Uferstauden und Feuchtwiesen  
Hochstauden, Leguminosen und Kräuter (30 % – 50 %) 
Achillea millefolium Gewöhnliche Scharfgarbe Caltha palustris Sumpfdotterblume 
Achillea ptarmica Sumpf-Schafgarbe Chaerophyllum bulbo-

sum 
Knolliger Kälberkropf 

Alisma plantago- aquat-
ica 

Froschlöffel Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut 

Angelica sylvestris Wald-Engelwurz Centaurea cyanus Kornblume 
Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel Cirsium oleraceum Kohl-Kratzdistel 
Barbarea vulgaris Echtes Barbarakraut Cirsium palustre Sumpf-Kratzdistel 
Betonica officinalis Heilziest Crepis biennis Wiesen-Pippau 
Bistorta officinalis Schlangenknöterich Epilobium hirsutum Zottiges Weidenröschen 
Eupatorium cannabi-
num 

Gewöhnlicher Wasser-
dost 

Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse 

Filipendula ulmaria Echtes Mädesüß Lotus pedunculatus Sumpfschotenklee / 
Sumpf-Hornklee 

Galium album Weißes-Labkraut Lychnis flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke 
Galium palustre Sumpf-Labkraut Lycopus europaeus Ufer-Wolfstrapp 
Geranium palustre Sumpf-Storchschnabel Lysimachia vulgaris Gewöhnlicher Gilbweide-

rich 
Geum rivale Bach-Nelkenwurz Lythrum salicaria Gewöhnlicher Blutweide-

rich 
Hypericum tetrapterum Geflügeltes Johannis-

kraut 
Mentha longifolia Ross-Minze 

Iris pseudacorus Gelbe Schwertlilie Pimpinella major Große Bibernelle 
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Plantago lanceolata Spitzwegerich Sanguisorba officinalis Großer Wiesenknopf 
Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle Scorzoneroides autum-

nalis 
Herbst-Löwenzahn 

Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer Scrophularia nodosa Knoten-Braunwurz 
Scrophularia umbrosa Flügel-Braunwurz Scutellaria galericulata Sumpf-Helmkraut 
Selinum carvifolia Kümmel-Silge Silene dioica Rote Lichtnelke 
Stachys palustris Sumpf-Ziest Stellaria graminea Gras-Sternmiere 
Succisa pratensis Gewöhnlicher Teufelsab-

biss 
Valeriana officinalis Echter Baldrian 

Veronica beccabunga Bachbungen-Ehrenpreis Vicia cracca Vogel-Wicke 
Gräser (50 % – 70 %)    
Agrostis capillaris Ag-
rostis gigantea 

Riesen-Straußgras Alopecurus geniculatus Knick- Fuchsschwanz 

Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz Arrhenatherum elatius Gewöhnlicher Glatthafer 
Anthoxanthum odora-
tum 

Ruchgras Bromus hordeaceus Weiche Trespe 

Cynosurus cristatus Kammgras Carex pendula Hänge-Segge 
Carex vulpina Fuchs-Segge Festuca arundinacea Rohrschwingel 
Deschampsia cespitosa Rasen-Schmiele Festuca pratensis Wiesenschwingel 
Holcus lanatus Wolliges Honiggras Juncus conglomeratus Knäuelbinse 
Juncus effusus Flatterbinse Luzula campestris Feld-Hainsimse 
Molinia caerulea Gewöhnliches Pfeifen-

gras 
Lolium perenne Deutsches Weidelgras 

Phalaris arundinacea Rohr-Glanzgras Phleum pratense Wiesen-Lieschgras 
Poa pratensis Wiesen-Rispe Poa trivialis Gewöhnliche Rispe 
Poa palustris Sumpf-Rispengras Trisetum flavescens Goldhafer 
Scirpus sylvaticus Waldsimse   
Regiosaatgutmischung Herkunftsregionen / Ursprungsgebiete (HR / UG) 7 – Rheinisches Bergland nach Regi-
oZert®  
Saatstärke: 3 - 5 g/m²; in Böschungslagen bis 7 g/m² + zusätzlich Ammensaat von 2 g/m² 

 
 
 
 
Daun, den ________.2023 
Stadt Daun 
gez. 
 
(Friedhelm Marder) 
Stadtbürgermeister 
 
 
 

 


